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Förderprogramm der Kolpingstadt Kerpen zur 
Dach- und Fassadenbegrünung wird auch 2024 
fortgeführt 

 
Die Kolpingstadt gewährt weiterhin Zuschüsse von bis zu 50% der 
förderfähigen Kosten für die Begrünung von privat und gewerblich 
genutzten Gebäuden. 
 
    
 Kerpen, 28.03.2024 
 
Die Kolpingstadt Kerpen bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern auch in diesem Jahr wieder eine 
Förderung für Dach- und Fassadenbegrünungen an. Insgesamt stellt die Kolpingstadt Kerpen 
dafür erneut 30.000 Euro zur Verfügung. Interessierte können mit einem Zuschuss von 50% der 
als förderungswürdig anerkannten Kosten rechnen. Bei Maßnahmen zur Dachbegrünung gilt ein 
Förderhöchstsatz von 40 € je Quadratmeter Vegetationsfläche. Förderfähig sind 
Materialausgaben, Ausgaben für Entwurfs- und Planungsleistungen und Ausgaben für 
Ausführungsarbeiten durch qualifiziertes Fachpersonal. Antragsberechtigt sind Privatpersonen 
und Unternehmen mit Eigentum an der Immobilie oder von ihnen Bevollmächtigte. Auch 
Wohnungseigentümergemeinschaften können einen Förderantrag stellen. 
 
Begrünungsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des lokalen 
Stadtklimas: Sommerliche Hitzebelastung wird durch mehr Grün verringert, Schadstoffe werden 
aus der Luft gefiltert und Regenwasser wird zurückgehalten oder versickert. Daneben haben 
Dach- und Fassadenbegrünungen auch wichtige Funktionen für den Umweltschutz und das 
Wohlbefinden der Bevölkerung. Sie bieten Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sodass die 
Artenvielfalt in der Stadt gesteigert wird. Mit der Begrünung wird auch das Wohnumfeld 
attraktiver: das Wohlbefinden und die Lebensqualität werden gesteigert. 
„Aufgrund der schon heute spürbaren Folgen des Klimawandels, auch hier bei uns in Kerpen, 
möchten wir die Bürgerinnen und Bürger finanziell dabei unterstützen, ihr Heim klimaangepasster 
gestalten zu können. Ich freue mich, dass der Rat unserer Kolpingstadt die Mittel hierzu 
bereitgestellt hat.“ sagt Bürgermeister Dieter Spürck. 
 
Die genauen Förderbedingungen und das Antragsformular können auf der Internetseite der 
Kolpingstadt Kerpen abgerufen werden: www.stadt-kerpen.de/klimaschutz. Für Fragen und 
weitere Informationen steht Herr Julian Bleckmann unter 02237/58-164 oder 
julian.bleckmann@stadt-kerpen.de gerne zur Verfügung.  
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Kontakt für Rückfragen:  
Kolpingstadt Kerpen  
16.1 Stadtplanung  
Jahnplatz 1  
50171 Kerpen  
 
Julian Bleckmann 
02237/58-164  
julian.bleckmann@stadt-kerpen.de 
klimaschutz@stadt-kerpen.de 
 


